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1 Vorbemerkungen 

Das am 1. Januar 2007 in Kraft getre-
tene Verdienststatistikgesetz hat das 
bis dahin geltende Lohnstatistikgesetz 
abgelöst, das seit 1951 nahezu unver-
ändert bestand und den heutigen In-
formationsbedarf nicht mehr decken 
konnte. Es fehlten insbesondere Daten 
über Verdienste im Dienstleistungsbe-
reich und von Teilzeitbeschäftigten. 
Andererseits wurden Daten erfragt, die 
an Bedeutung verloren haben. 
Mit den neuen Indizes der Bruttomo-
nats- und Bruttostundenverdienste aus 
der vierteljährlichen Verdiensterhe-
bung werden Teile der früheren Fach-
serie 16 „Löhne und Gehälter“, Reihe 2 
„Arbeitnehmerverdienste im Produzie-
renden Gewerbe; Handel; Kredit- und 
Versicherungsgewerbe“ fortgeführt; al-
lerdings mit inhaltlichen und methodi-
schen Änderungen wie z.B.: 

Abgebildet werden nicht mehr die 
Verdienste für Januar, April, Juli und 
Oktober, sondern die durchschnittli-
chen Monatsverdienste für die jeweili-
gen Quartale. 

Verdienste der bisher nicht erfassten 
Teilzeitbeschäftigten, geringfügig Be-
schäftigten oder leitenden Angestell-
ten werden mit einbezogen. 

Arbeitsstunden werden für alle Ar-
beitnehmer und nicht mehr nur für 
Arbeiter erfasst. 

Die Trennung nach Arbeitern und An-
gestellten bzw. kaufmännischen oder 
technischen Angestellten entfällt. 
Die Daten der bisherigen „Laufenden 
Verdiensterhebung“ der Jahre 2006 

und früher sind deshalb nicht vollstän-
dig mit den Daten ab dem Jahr 2007 
vergleichbar. 

2 Zweck und Erfassungsbereich 

Die neuen Indizes der durchschnittli-
chen Bruttostunden- und Bruttomo-
natsverdienste der Arbeitnehmer stel-
len die durchschnittliche Verdienst-
entwicklung bei konstanter Zusam-
mensetzung der Arbeitnehmerschaft 
dar. Dabei bleibt die Anzahl der Ar-
beitnehmer nach Bundesländern, Wirt-
schaftszweigen und Leistungsgruppen 
des Basisquartals (= 100) für alle Be-
richtsquartale konstant, und nur die 
Verdienste auf Ebene der Leistungs-
gruppen variieren. Die Indizes zeigen 
folglich, wie sich die durchschnittli-
chen Bruttoverdienste der Arbeitneh-
mer verändert hätten, wenn im jewei-
ligen Vergleichszeitraum die gleiche 
Struktur der Arbeitnehmerschaft be-
standen hätte wie im Basiszeitraum. 
Die Indizes der Bruttomonats- und 
Bruttostundenverdienste beziehen sich 
auf Verdienste von Vollzeitbeschäftig-
ten in den von der vierteljährlichen 
Verdiensterhebung erfassten Wirt-
schaftsbereichen. 

3 Empfehlungen für Erbbauzins-

anpassungen

Die Entwicklung der Arbeitnehmerver-
dienste wird im Rahmen der Erbbau-
zinsanpassung zur Bestimmung der 

„Änderung der allgemeinen wirtschaft-
lichen Verhältnisse“ gemäß § 9a Erb-
bauG benötigt: 

zur Ermittlung der maximal zulässi-
gen Erbbauzinserhöhung gegenüber 
dem bei Vertragsabschluss vereinbar-
ten Erbbauzins gemäß § 9a ErbbauG 
oder

zur Ermittlung der zulässigen Erb-
bauzinserhöhung bei Verträgen ohne 
Wertsicherung unter Voraussetzung 
des Eintritts einer sog. „schwerwie-
genden Äquivalenzstörung“ gemäß der 
Rechtsprechung des BGH1).
Hierzu wurde nach der Rechtspre-
chung des BGH2) bisher der Durch-
schnitt aus dem Lebenshaltungs-
kosten- bzw. Verbraucherpreisindex 
und den Indizes der Bruttomonatsver-
dienste für Arbeiter und für Angestell-
te im Produzierenden Gewerbe heran-
gezogen. Dabei gingen die beiden Ver-
dienstindizes in der Regel mit gleichem 
Gewicht in die Berechnungen ein:3)
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FZ' = maximaler relativer Erbbauzins-
erhöhungs-Faktor (Vervielfacher) 

IVP = Index der Verbraucherpreise 

IAn = Index der Angestelltenverdienste 
in Industrie und Handel 

IAr = Index der Arbeiternehmer(Brut-
towochen)verdienste im produ-
zierenden Gewerbe 

E = vorgenannte Indexwerte zum 
Zeitpunkt des Erhöhungsver-
langens4)

L = vorgenannte Indexwerte zum 
Zeitpunkt der letzten Erhöhung 
(bzw. bei Vertragsabschluss)4)

                                                                
1) BGH, Urteil vom 20.12.1985 – V ZR 96/84; 

WF-Bib. 

2) BGH, Urteil vom 23.05.1980 – V ZR 129/76; 
WF-Bib. 

3) Vgl. Sprengnetter, Immobilienbewertung – 
Lehrbuch und Kommentar, Teil 9, Kapitel 2 
(Erbbaurechte), Abschnitt 4.5.4.4; Spreng-
netter, Immobilienbewertung – Marktdaten 
und Praxishilfen, Kapitel 4.07 (gemischter 
Index). 

4) Der BGH verlangt für Erbbauzinserhö-
hungsverfahren, dass hier die zuletzt ver-
öffentlichten Monatswerte anzuhalten 
sind. Für Wertermittlungszwecke ist eine 
Inter- und Extrapolation aus Jahreswerten 
ausreichend (letztlich sogar plausibler). 

Einfluss der neuen Statistik für
Arbeitnehmerverdienste auf
Erbbauzinsanpassungen

 von Dr.-Ing. (Assessor) Jürgen Gante 

Das Statistische Bundesamt (DESTATIS) hat neue Indizes für die 

Verdienste der Arbeitnehmer veröffentlicht. Die bisherigen Index-

reihen der Bruttomonatsverdienste von Angestellten und Arbeitern 

wurden eingestellt. Für Erbbauzinsanpassungen wird eine lange 

Zeitreihe ab 1925 angegeben. 
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Durch die Einstellung der bisherigen 
Indexreihen ist diese Vorgehensweise 
nicht mehr möglich. Nach Ansicht von 
DESTATIS1) könnte anstelle der beiden 
bisherigen Indizes für Arbeiter und 
Angestellte im Produzierenden Gewer-
be zukünftig der Index der Bruttomo-
natsverdienste für Arbeitnehmer im 
Produzierenden Gewerbe verwendet 
werden, da dieser ebenfalls aus Ver-
diensten von Arbeitern und Angestell-
ten besteht, auch wenn diese nicht un-
terschieden werden können. 
Die „Änderung der allgemeinen wirt-
schaftlichen Verhältnisse“ berechnet 
sich demnach wie folgt: 
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FZ' = maximaler relativer Erbbauzins-
erhöhungs-Faktor (Verviel-
facher)

IVP = Index der Verbraucherpreise 

IAN = Index der Arbeitnehmerver-
dienste in Industrie und Handel 

E = vorgenannte Indexwerte zum 
Zeitpunkt des Erhöhungsver-
langens

L = vorgenannte Indexwerte zum 
Zeitpunkt der letzten Erhöhung 
(bzw. bei Vertragsabschluss) 

Zur Darstellung einer langen Zeitreihe 
wurden von DESTATIS die neue und 
die alten Indexreihen der Bruttomo-
natsverdienste rechnerisch verknüpft 
und in einer Zeitreihe ab 1925 (Jahres-
werte) bzw. ab 1950 (1 Monatswert pro 
Quartal) veröffentlicht. Für die Ver-
knüpfung wurde der neue Index der 
Bruttomonatsverdienste für das erste 
Quartal 2007 = 100 als Basiswert ge-
setzt und die bisherigen Indizes von 
Oktober 2006 auf Januar 2007 fortge-
schätzt und auf Januar 2007 (= 100) 
umbasiert. Das erste Quartal 2007 
bzw. der Januar 2007 sind somit für 
den neuen und alten Index der Brutto-
monatsverdienste der Basiszeitraum 
und damit gleich 100.  
Bei dieser Verknüpfung ist allerdings zu 
beachten, dass die Daten der Jahre 2006 

                                                                
1) Vgl. DESTATIS, Indizes der durchschnittli-

chen Bruttomonatsverdienste von Arbeit-
nehmern in Deutschland (für Erbbauzins-
anpassungen geeignet), vom 27. Mai 2008. 

und früher aus methodischer Sicht 
nicht vollständig vergleichbar sind mit 
den Ergebnissen ab 2007 (siehe Ab-
schnitt 1). Die ermittelten Werte sind 
deshalb nach Angaben von DESTATIS 
mit Vorbehalt zu interpretieren. Sie 
vermitteln eine ungefähre Größenvor-
stellung, wie sich die Verdienste im Lau-
fe der Zeit geändert haben.1)

4 Aktuelle Indexwerte  

Jahr Monat/Quartal Index

Jan. 89,1 
April 90,4
Juli 91,0 

2001

Okt. 91,0
Jan. 90,7 

April 91,8
Juli 93,2 

2002

Okt. 93,8
Jan. 93,3 

April 94,5
Juli 95,3 

2003

Okt. 95,8
Jan. 95,4 

April 96,7
Juli 97,1 

2004 

Okt. 97,5
Jan. 97,1 

April 98,0
Juli 98,2 

2005

Okt. 98,6
Jan. 97,9 

April 99,1
Juli 100,0 

2006

Okt. 100,5
Q1 100,0 
Q2 101,5
Q3 102,0 

2007

Q4 103,3

Tab.: Index der durchschnittlichen 
Bruttomonatsverdienste der Ar-
beitnehmer in der Wirtschaft 
insgesamt in Deutschland  
(Basis Q1/2007=100) 

5 Beispiel 

Zur Errichtung eines Einfamilien-
wohnhauses wurde zum 01.07.1959 ein 
Erbbaurecht begründet. Es ist der max. 
Erbbauzinserhöhungs-Faktor entspre-
chend § 9a ErbbauG zum Stichtag 
01.07.2007 zu bestimmen. Dieser ergibt 
sich nach Formel (2) wie folgt: 

IVP(E) = 103,92) (Index der Verbrau-
cherpreise am 01.07.2007) 

IVP(L) = 27,32) (Index der Verbraucher-
preise am 01.07.1959) 

IAN(E) = 101,73) (Index der Arbeitneh-
merverdienste am 01.07.2007) 

IAN(L) = 9,53) (Index der Arbeitnehmer-
verdienste am 01.07.1959) 

zu FZ’ = 7,26.4)

Betrug der ursprünglich vereinbarte 
Erbbauzins (umgerechnet) 2.000 ¤/Jahr, 
so kann zum Stichtag 01.07.2007 unter 
Berücksichtigung von § 9a ErbbauG 
max. eine Anpassung auf  
2.000 ¤/Jahr  7,26 = 14.520 ¤/Jahr  
erfolgen. 

Info

Weitere Informationen finden Sie im 
Internet unter www.destatis.de im 
Themenbereich „Verdienste und Ar-
beitskosten“. Die komplette Zeitreihe 
der Indexe der Arbeitnehmerver-
dienste wird auch in Sprengnetter, 
Immobilienbewertung – Marktdaten 
und Praxishilfen, Kapitel 4.03 (ab 86. 
Aktualisierung) abgedruckt.

Dr.-Ing. (Assessor) Jürgen Gante 

Sprengnetter Immobilienbewertung  

Barbarossastraße 2, 53489 Sinzig

                                                                
2) Vgl. Sprengnetter, Immobilienbewertung – 

Marktdaten und Praxishilfen, Kapitel 4.02, 
Abschnitt 1 (Verbraucherpreisindex für 
Erbbauzinsanpassungen). 

3) Vgl. Sprengnetter, Immobilienbewertung – 
Marktdaten und Praxishilfen, Kapitel 4.03, 
(Einkommensentwicklung, ab 86. Ergän-
zungslieferung). 

4) Anzumerken ist, dass die Erbbauzinserhö-
hung nach der seit Vertragsabschluss bzw. 
der letzten Erhöhung eingetretenen Bo-
denwerterhöhung bemessen wird, wenn 
diese geringer als die in diesem Zeitraum 
eingetretene Änderung der allgemeinen 
wirtschaftlichen Verhältnisse ist (BGH, Ur-
teil vom 18.09.1992 – V ZR 116/91, abge-
druckt in WF-Bibliothek). 


